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ben werden konnten (ähnlich dem Erbbaurecht
in England), spricht für eine Tradition des Woh-
nens, für Gepflogenheiten, die schon im Code Napoleon

grundsätzlich geregelt worden sind. In Frankreich

machte sich in den Städten schon vor dem
Krieg eine Wohnungsnot geltend, die seither und
mit der Verteuerung des Bauens beträchtlich
gestiegen ist. In besondern gesetzlichen Verordnungen

über den Kleinhausbau ist in vorsorglicher
Weise für die Stimulation zum Bauen in verschiedener

Weise gesorgt und eine spekulative
Ausbeutung solcher Unternehmungen verunmöglicht.
Die Art der Kreditbeschaffung und der Amortisation

ist auch für unsere Verhältnisse von höchstem

Interesse. Maßgebend hiefür ist die Bedeu¬

tung, die dem «maison ä bon marche» durch den
«Congres des Comites de patronage des habita-
tions ä bon marche et de la prevoyance sociale»
gegeben worden ist. Der Staat setzt auf eine
Zeitdauer von i 0 Jahren im Budget einen Kredit von
einer Milliarde Franken ein; dieser kommt den
Gemeinden, öffentlichen Gesellschaften oder sozial
wirkenden Vereinigungen zu, die Land erwerben
zum Erstellen der Maisons a bon marche. Nach
Ablauf der Frist soll der tatsächliche Wert des
Baulandes und der Gebäude von Fachleuten
geschätzt werden; dieser darf auf keinen Fall höher
als der 3% kapitalisierte Mietzins sein. Damit ist
die Rückzahlungssumme festgelegt. Der Staat trägt
den Verlust des Unterschiedes zwischen dem ur-
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sprünglich dargeliehenen Betrag und dem endgültigen

Schatzungswert. DieVerzinsung ist auf 2Va°/o

festgelegt Die Nutznießer der Darlehen müssen
sich verpflichten, in diesen 10 Jahren sämtliche
Nettoeinnahmen dem Staatzuzuführen. DerSchuld-
ner soll auf keinen Fall einen das tatsächliche
Darlehen übersteigenden Betrag zurückerstatten
müssen.

Diese Häuser dürfen nur an Arbeiterfamilien,
d. h. an eine Bevölkerung vermietet werden, die
tatsächlich auf ihren Verdienst angewiesen ist.
Für die Höhe der Mietpreise sind bestimmte Normen

aufgestellt. So sind nach den Verhandlungen
des 4. Congres des Comites de patronage des habi-
tations ä bon marche et de la prevoyance sociale
les 14 et 15 avril 1919 die Höchstmietpreise in

diesen Häusern (Reihenhäuser) beispielsweise wie
folgt festgesetzt: in Gemeinden unter 2000
Einwohnern für eine Dreizimmer-Wohnung mit Küche
Fr. 450, für eine Zweizimmer-Wohnung Fr. 350;
in Gemeinwesen zwischen 2000 und 5000 Seelen
Fr.475 und Fr.400; in Städten von 1 5000-30000
Einwohnern Fr. 600 und Fr.450; in Städten von
30000-200 000Einwohnern Fr.750 und Fr.600;
in Paris Fr. 950 und Fr. 900. — Häuser, die allen
den gestellten hygienischen Vorschriften genügen,
sind im Zeitraum der ersten 12 Jahre von allen
staatlichen Steuern frei. Baugesellschaften, die
nachgewiesenermaßen kinderreiche Familien
aufnehmen und ihr Bauprogramm demgemäß
eingerichtet haben, erlangen nach dem Gesetz vom
31. März 1919 noch weitere Vorrechte.
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